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Hauptversammlung der Energiekontor AG am 27. Mai 2026 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben                                 

nach §§ 289a, 315a HGB 

 
Dem Vorstand sind 

- keine Beschränkungen der Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien (§ 315a Abs. 

1 Nr. 2 HGB) bekannt. Zum 31. Dezember 2025 hielt die Energiekontor AG insgesamt 

29.694 eigene Aktien. Dies entspricht einem stichtagsbezogenen Anteil am 

Grundkapital von rund 0,21 Prozent. Gemäß § 71b AktG stehen der Gesellschaft aus 

eigenen Aktien keine Rechte zu. Bezüglich der Zusammensetzung des gezeichneten 

Kapitals (§ 315a Abs. 1 Nr. 1 HGB) wird auf die Ausführungen im Anhang der AG unter 

3.1. Gezeichnetes Kapital verwiesen. 

- keine Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen (§ 315a 

Abs. 1 Nr. 4 HGB), bekannt. 

- keine Sonderrechte von Arbeitnehmern in Bezug auf eine Stimmrechtskontrolle (§ 

315a Abs. 1 Nr. 5 HGB) bekannt. 

Dem Vorstand sind keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Kapital (§ 315a Abs. 1 Nr. 

3 HGB) größer als zehn Prozent bekannt, mit Ausnahme der nachfolgend dargestellten 

Beteiligungsverhältnisse:  

 

 

 

Gemäß § 315a Abs. 1 Nr. 6 HGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 6 (1) der Satzung 

der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder ernennt und ihre Zahl bestimmt. 

Weitere Einzelheiten der Ernennung und der Abberufung regeln die gesetzlichen Vorschriften 

der §§ 84 ff. AktG. Satzungsänderungen erfolgen entsprechend den Regelungen im AktG. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, existieren nicht (Angabe gemäß 

§ 315a Abs. 1 Nr. 8 HGB).  
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Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots 

mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, existieren nicht. Es 

gelten die gesetzlichen Regelungen (Angabe gemäß § 315a Abs. 1 Nr. 9 HGB). Darüber 

hinaus liegt kein Übernahmeangebot vor (§ 315a Abs. 1 Nr. 8 und 9 HGB). 

 

 

* * * * * 

 


